
  

Anzug betreffend Mitenand in der kleinen Einkaufsmeile Greifengasse 
(Begegnungszone zugunsten der vielen Passant/innen) 

17.5211.01 
 

Schon heute ist die Greifengasse eine beliebte Bummel- und Einkaufsmeile für zu Fuss gehende Personen 
jeglichen Alters. Man denke speziell an die Passage zwischen Manor und Migros. Nun erneuert der Kanton die 
gesamte Greifengasse, was nicht zuletzt die Kleinbasler Geschäfte unterstützt. 

Wer in der Greifengasse das Geschäft und die Seite wechseln will, leidet, seit sie Velo-Durchgangsverkehr kennt. 
Es ist unattraktiv, wenn man zu Manor oder Migros vis-a-vis will und dabei jedesmal nach Vorbeifahrt eines 
Tramzugs erst noch eine ganze Zottlete Velos vorbeiziehen lassen muss. 

Vielfach verliert man genau deswegen seinen "Slot" - also den Zeitabschnitt, der einem bleiben würde, bis ein 
Gegentram naht. Das Zurückweichen am Strassenrand ist Alltag, denn Velofahrende pochen gern auf ihr 
Vortrittsrecht und weisen einem auch schon mal mit Glockensignalen "in die Schranken". 

Wird die Greifengasse neu gestaltet, so droht den Passant/innen auch auf den Trottoirs neues Ungemach. Die 
Anrampung gilt beim Veloverkehr mittlerweile als verlockend, um Trottoirs als Ausweichroute zu nutzen. Trams, 
Busse und alles andere, das auf dem Velo als Hindernis wahrgenommen wird, kann man so umgehen. Zudem 
gelangt man via Anrampungen bequem zu Hauseingängen. 

Ohne Gegenmassnahmen sind spätestens ab Sommer 2018 verstärkt Velofahrten auf Haltestellenkanten und auf 
den Greifengasse-Trottoirs hinzunehmen. 

Daher soll nun mittels rechtlicher Massnahmen Entlastung geschaffen und ein "Mitenand" aller Verkehrsträger 
gefördert werden. Per "Begegnungszone" sollen die Passant/innen ihren Vortritt gegenüber Fahrrädern und Taxis 
erhalten. Sie liegt im Interesse der Verkehrssicherheit sowie aller Anliegergeschäfte, ja ganz allgemein im 
Interesse eines lebendigen und kundenfreundlichen Kleinbasels. 

"Begegnungszone" heisst, dass die Passant/innen die Fahrbahn sicher überqueren können, sobald der Tramzug 
passiert hat. Velos im Schlepptau des Trams müssen ihre Geschwindigkeit anpassen. Abends ändert für 
Velofahrende wohl nichts, doch tagsüber bedeutet anpassen im Zweifelsfall Schritttempo. 

Dass Passant/innen sich auf die Durchfahrt von Tram und Gegentram konzentrieren können, stärkt den von der 
Regierung hoch gehaltenen Grundsatz des "Mitenand". Den Velofahrenden ist eine langsame und rücksichtsvolle 
Durchfahrt durch die Greifengasse problemlos zuzumuten. 

Gefahrlose Querung der Greifengasse und velofreie Nutzung der Trottoirs schafft zudem erwünschte 
Ausgleichseffekte in der Generationenfrage und stärkt die Mobilität rüstiger älterer Ladenkund/innen. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass gemäss den Regeln der Begegnungszone der Aufenthalt im 
Strassenbereich nicht schikanös erfolgen darf - insbesondere nicht gegenüber den Linienbussen. 

Ebenso sei festgehalten, dass die "Begegnungszone" keine Vortrittsregelungen gegenüber dem 
schienengebundenen Öffentlichen Verkehr abändert. Der Tramvortritt ist nicht verhandelbar. BAV, SBB und IG 
Fussverkehr Schweiz halten gestützt auf diverse Gutachten fest, dass dem Tram jederzeit der Vortritt gemäss Art. 
38 und 48 SVG bleibt. 

Aufgrund solcher Fakten und Überlegungen soll die Regierung prüfen: 

1. Auf welche möglichst einfache Weise kann im Bereich zwischen Mittlere Brücke und Claraplatz eine 
"Begegnungszone" festgelegt werden? 

2. Ist dies schon per Ende der Erneuerungsarbeiten 2017/18 möglich, eventuell einstweilen auch bloss im 
Bereich der Überquerungen zwischen den Publikumsmagneten Manor und Migros? 

3. Falls nein, welchen Zeitpunkt sieht die Regierung als erstmöglichen Zeitpunkt? 

4. Kann auch der Raum Claraplatz als "Begegnungszone" miteinbezogen werden? 

5. Wie gewährleistet die Regierung, dass das Tram in der "Begegnungszone" den Vortritt gemäss Art. 38 und 
48 SVG jederzeit unbehelligt durchsetzen kann? 

6. Mit welchen rechtlichen und baulichen Massnahmen kann sie dafür sorgen, dass Passant/innen von Velo-
Trottoirfahrten und Tramhaltestellen-Umfahrungsfahrten verschont bleiben? 

7. Wie kann sie insbesondere die Anrampungen der Fussverkehrsflächen in der Greifengasse gegen 
Missbrauch absichern? 
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